
Allgemeine Lieferbedingungen JOB GmbH 
Stand:  15. Juni 2006 

 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

1. Unsere Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Unsere Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis ent-
gegenstehender oder von unseren Lieferbedingungen abweichender Bedingun-
gen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung 
dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederge-
legt. Ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. 

3. Unsere Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von 
§ 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen. 

4. Unsere Lieferbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden. 

§ 2   Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen 
in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbe-
halten. 

2. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir 
dieses innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei uns annehmen. 

3. Falls in diesen Lieferbedingungen oder in unserer Auftragsbestätigung nicht 
etwas anderes festgelegt ist, gelten die INCOTERMS in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gültigen Fassung. 

4. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Wir werden den 
Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Leistung informieren und 
die entsprechende Gegenleistung dem Kunden unverzüglich zurückerstatten. 

5. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behal-
ten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schrift-
lichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an 
Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

§ 3   Preise – Zahlungsbedingungen 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 
Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung 
gestellt. 

2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn 
nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, ins-
besondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintre-
ten. Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen. 

3. Soll die Lieferung vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen oder kann sie auf 
Grund von Umständen, die ausschließlich der Kunde zu vertreten hat, erst so 
spät stattfinden, sind wir berechtigt, an Stelle des vereinbarten Preises den am 
Tag der Lieferung angemessenen Preis zu berechnen. 

4. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung ge-
sondert ausgewiesen. 

5. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, verpflichtet sich 
der Kunde den Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 10 Tagen nach 
Rechnungserhalt zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zah-
lungsverzug. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zah-
lungsverzugs. 

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem 
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 4   Lieferzeit – Annahmeverzug – Lieferverzug  

1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Kunden zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigun-
gen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der verein-
barten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden 
voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern 
sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu ver-
treten haben. 

2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede 
des nicht erfüllten Vertrages (§ 320 BGB) und die Unsicherheitseinrede (§ 321 
BGB) bleiben vorbehalten. 

3. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind 

4. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Kunden um mehr als einen 
Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, können wir für jeden 
angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstän-
de der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5%, berechnen. Der Nachweis 
höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenom-
men. 

5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Wei-
tergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

6. Sofern die Voraussetzungen von Ziffer 5 vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 

dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuld-
nerverzug geraten ist. 

7. Alle Ereignisse höherer Gewalt (z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik, 
Aussperrung oder ähnliche Ereignisse), die wir nicht zu vertreten haben, ent-
binden uns von der Erfüllung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen, 
solange diese Ereignisse andauern. Wir werden den Kunden unverzüglich über 
die Nichtverfügbarkeit der Leistung informieren und die entsprechende Gegen-
leistung dem Kunden unverzüglich zurückerstatten. Falls ein solches Ereignis 
länger als drei Monate andauert, können wir vom Vertrag zurücktreten. 

8. Sofern wir in Lieferverzug geraten, haften wir nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von 
§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den ge-
setzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lie-
ferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an 
der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

9. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug 
auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Ver-
tragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu ver-
tretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatz-
haftung jedoch auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.  

10. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu 
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

11. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche 
Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 
0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes. 

12. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten. 

§ 5   Rücktritt 

1. Der Kunde kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur 
zurücktreten, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben; im Falle von 
Mängeln (§ 7) verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzungen.  

2. Der Kunde hat sich bei Pflichtverletzungen nach unserer Aufforderung innerhalb 
einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen Pflichtverletzung vom Ver-
trag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. 

§ 6   Gefahrenübergang 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Werk“ (EX WORKS) vereinbart. 

2. Wir sind beim Versendungskauf berechtigt, die zu liefernde Ware auch von 
einem anderen Ort als dem Erfüllungsort zu versenden. Sofern der Kunde es 
wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; 
die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde. 

§ 7   Mängelhaftung 

1. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahr-
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Be-
anspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden 
vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandset-
zungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehen-
den Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

2. Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Mängelrügen sind schriftlich auszusprechen. Den Kunden 
trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesonde-
re für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt des Mangels und für die Rechtzeitig-
keit der Mängelrüge. 

3. Bei Mängelrügen dürfen vom Kunden Zahlungen nur in einem Umfang zurück-
gehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen 
Sachmängeln stehen. Der Kunde darf die Entgegennahme von Lieferungen 
wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. 

4. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt.  

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, 
Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswid-
rigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer jedoch 
kein Rücktrittsrecht zu. 

6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadens-
ersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung ange-
lastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden begrenzt. 

7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. 
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8. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

9. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausge-
schlossen. 

10. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate. Ist die neu herge-
stellte Sache ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendung für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftig-
keit verursacht hat, beträgt die Verjährungsfrist abweichend 36 Monate. Unsere 
gesetzliche Haftung nach Ziffer 6 und 8 sowie bei arglistigem Verschweigen ei-
nes Mangels bleibt unberührt. 

11. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB 
bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangel-
haften Sache. Rückgriffsansprüche gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff 
des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer 
keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung ge-
troffen hat. 

§ 8   Gesamthaftung 

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist – 
ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – aus-
geschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Ver-
schulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder we-
gen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

2. Die Begrenzung nach Ziffer 1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines An-
spruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwen-
dungen verlangt. 

3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaf-
tung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen. 

§ 9  Nutzung von Soft- und Firmware – Gewerbliche Schutzrechte 

1. An Standardsoftware und Firmware hat der Kunde das nicht ausschließliche 
Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter 
Form auf den vereinbarten Geräten. Der Kunde darf ohne ausdrückliche Ver-
einbarung eine Sicherungskopie der Standardsoftware erstellen. 

2. Die von uns gelieferte Ware unterliegt gewerblichen Schutzrechten (z. B. Pa-
tent-, Marken- und Urheberrechten). Der Kunde verpflichtet sich, bei dem Ein-
satz bzw. der Verwendung der Ware unsere als auch die gewerblichen Schutz-
rechter Dritter zu beachten. 

§ 10   Eigentumsvorbehaltssicherung 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zah-
lungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Sofern zwischen 
dem Kunden und uns ein Kontokorrentverhältnis besteht, bezieht sich der Ei-
gentumsvorbehalt auch auf den jeweils anerkannten Saldo; gleiches gilt, soweit 
ein Saldo nicht anerkannt wird, sondern ein „kausaler“ Saldo gezogen wird, et-
wa deswegen, weil der Kunde in Insolvenz oder Liquidation gerät. 

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, ohne vorher vom Vertrag 
zurückzutreten. Der Kunde gestattet uns schon jetzt, bei Vorliegen dieser Vor-
aussetzungen seine Geschäftsräume während der üblichen Geschäftszeiten zu 
betreten und die Vorbehaltsware wieder in Besitz zu nehmen. Wir sind nach 
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös 
ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwer-
tungskosten – anzurechnen. 

3. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere 
ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-
stahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchführen. 

4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben 
können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

5. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fak-
tura-Endbetrages (einschließlich MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter ver-
kauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach 
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzu-
ziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs-
einstellung vorliegt. Ist dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushän-
digt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

6. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets 
für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sa-
che im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich 
MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie 
für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

7. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt) zu 
den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Er-
folgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsa-
che anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Mitei-
gentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns. 

8. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen 
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen. 

9. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen 
Bereich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbe-
halt oder der Abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherung als verein-
bart. Ist zur Entstehung die Mitwirkung des Kunden erforderlich, so ist er auf 
unsere Anforderung hin verpflichtet, auf seine Kosten alle Maßnahmen zu tref-
fen, die zur Begründung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind. 

10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 11   Unterstützungsleistungen – Hilfestellungen 

         Leisten wir – neben der Lieferung der Liefergegenstände – dem Kunden Unter-
stützung und/oder Hilfe bei der Installation/Inbetriebnahme von Liefergegens-
tänden, so gelten die Haftungsbegrenzungen der §§ 7 und 8 entsprechend. 

§ 12  Gerichtsstand – Erfüllungsort – Anwendbares Recht 

1. Unser Geschäftssitz ist ausschließlicher Gerichtsstand, sofern der Kunde 
Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch 
an seinem Geschäftssitz zu verklagen. 

2. Sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist und sich aus der Auftrags-
bestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-
Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. 


